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EFRE-Richtlinie „Energieeinsparung und 

Energieeffizienz bei öffentlichen Trägern 

sowie Kultureinrichtungen“ – Wo und wie 

stelle ich einen Antrag? 
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 die Antragstellung im Kundenportal erweitert die Antragstellung in 

Papierform 

 über das Kundenportal erfolgt die gesamte Projektabwicklung 
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 Antragsformular 

 Vorhabenbeschreibung 

 Welche energetischen Maßnahmen sollen umgesetzt werden? Stellen 

Sie das Projekt in seinen Grundzügen dar 

 Stellen Sie die erwartete CO2-Einsparung auf 

 Gutachten 

 Wählen Sie einen Gutachter aus der im Internet unter www.nbank.de – 

Förderprogramm „Energieeinsparung und Energieeffizienz bei öffentl. 

Trägern sowie Kultureinrichtungen“ veröffentlichten Liste oder jemand der 

eines der folgenden Kriterien erfüllt: 

 Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder öffentliche Bestellung 

und Vereidigung als Sachverständige/r mit der besonderen Sachkunde 

auf dem Gebiet Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien 

 Beurteilung der durch den Zuwendungsempfänger aufgestellten 

Einsparung 

http://www.nbank.de/
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 Ausgaben- und Finanzierungsplan 

 Kostenschätzung des Planers/Architekten o.ä. 

 Eigenmittelnachweis 

 Bestätigung des Vorsitzenden/Kassenwartes, dass die Eigenmittel zur 

Verfügung stehen 

 Ausgabenerstattungsprinzip – der Zuwendungsempfänger muss in 

Vorleistung gehen; Erstattung der bezahlten Rechnungen 

 Drittmittelnachweise 

 für weitere Drittmittelgeber; sind einzureichen, wenn diese bereits 

vorliegen 

 Nachweis Non-Profit 

 Kopie des Freistellungsbescheides 
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 Zusatzerklärung „Umsatzsteuer“ 

 diese ist auszufüllen, wenn eine teilweise oder keine Abzugsberechtigung 

vorliegt 

 Erklärung „Unternehmen in Schwierigkeiten“ 

 Unterlage ist nur einzureichen, wenn ein Beihilfetatbestand erfüllt ist 

 Anschreiben 
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 Bitte senden Sie den Antrag und alle erforderlichen Anlagen zunächst in 

elektronischer Form über das Kundenportal ab. 

 Anschließend drucken Sie bitte alle Unterlagen aus, in denen Ihre 

Unterschrift angefordert wird und senden diese unterschrieben bis zum 

jeweiligen Antragsstichtag im Original per Post an die NBank. 

 Antragsstichtage zum 30.04. und 30.11. eines Jahres 
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 Anträge werden zu diesen Stichtagen gesammelt 

 vergleichendes Ranking der Anträge 

 im Rahmen der für einen Stichtag zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel erhalten die Projekte eine Zusage 

 



Die NBank ist die Investitions- und 

Förderbank des Landes Niedersachsen 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Rufen Sie uns gerne an: 

Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr! 

Unsere Infoline: 0511 30031-333 

 

Mehr Informationen zur NBank finden Sie  

unter www.nbank.de! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


